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1. (1)Zustellungen ohne Zustellnachweis können auch an einer elektronischen Zustelladresse oder über das

elektronische Kommunikationssystem der Behörde erfolgen. Das Dokument gilt mit dem Zeitpunkt des

Einlangens bzw. nach dem erstmaligen Bereithalten des Dokuments beim bzw. für den Empfänger als zugestellt.

Bestehen Zweifel darüber, ob bzw. wann das Dokument beim Empfänger eingelangt ist bzw. für ihn

bereitgehalten wird, hat die Behörde Tatsache und Zeitpunkt des Einlangens bzw. der Bereithaltung von Amts

wegen festzustellen.

2. (1a)Das Kommunikationssystem der Behörde hat bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 Z 1 und 2 die

Daten gemäß Abs. 3 an das Anzeigemodul zu übermitteln.

3. (2)Für die Zulässigkeit der Abfrage des Teilnehmerverzeichnisses und der Weiterleitung der Daten gemäß Abs. 3

hat das elektronische Kommunikationssystem der Behörde folgende Leistungen nach dem jeweiligen Stand der

Technik zu erbringen:

1. 1.das Betreiben einer technischen Einrichtung mit hoher Zuverlässigkeit für die sichere elektronische

Bereithaltung der zuzustellenden Dokumente;

2. 2.die unverzügliche Weiterleitung der Daten gemäß Abs. 3 an das Anzeigemodul;

3. 3.die Bereitstellung eines Verfahrens zur identifizierten und authentifizierten Abholung der bereitgehaltenen

Dokumente über das Anzeigemodul;

4. 4.die Protokollierung der Abholung des Dokuments;

5. 5.die Beratung des Empfängers, wenn bei der Abholung von Dokumenten technische Probleme auftreten.

Soweit dies erforderlich ist, hat der Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort durch Verordnung

nähere Bestimmungen über Leistungen zu erlassen.

4. (2a)Vor der Abfrage des Teilnehmerverzeichnisses und der Weiterleitung der Daten gemäß Abs. 3 hat die Behörde

die ordnungsgemäße Erfüllung der Anforderungen und den einwandfreien Betrieb des Kommunikationssystems

der Behörde dem Bundesminister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort anzuzeigen. Der Bundesminister für

Digitalisierung und Wirtschaftsstandort hat die Liste der Kommunikationssysteme der Behörde im Internet zu

veröffentlichen. Bei Nichteinhaltung ist die Abfrage und Entgegennahme der Daten zu unterbinden.

5. (3)Das elektronische Kommunikationssystem der Behörde hat die Weiterleitung der das Dokument

beschreibenden Daten, das Dokument, die Verständigungsadressdaten sowie die elektronische Information für

die technische Möglichkeit der elektronischen identifizierten und authentifizierten Abholung des Dokuments dem

Anzeigemodul (§ 37b) anzubieten.

6. (4)Zustellungen ohne Zustellnachweis können auch über ein zur Verfügung stehendes Kommunikationssystem

einer anderen Behörde im selben Vollziehungsbereich erfolgen.

7. (5)Die Zustellleistung (Abs. 1) ist so zu erbringen, dass für behinderte Menschen ein barrierefreier Zugang zu

dieser Leistung nach dem jeweiligen Stand der Technik gewährleistet ist.
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